
. loBeiblatt Beib_!.:"\tt zur Parlaoentskorrespondctu!. 24.Juni 1950. 

931 zu .. 3/J !..F f- rag e b e a n t w 0 r tun B. 

In Beantwortung der Anfrage der Abg.C zer n .e t z und Genas sen 

in der Sitzung des Nationalrates von 6.Juni 1950 in Angelegen~~it der 
fur Inneres 

'nehrjährigen Anhaltung des Karl Penka in Polizeihaft teilt Bundesninisteri 

Hel n erfolgendes rJit: 

Nach den BestiDoungcn des Art.V des Kontrollabkouocns von Juni 1946 

haben sich die alliierten Mächte u.a.. auch vorbehalten, in Angelegenheit 

der Ausforschung, Verhaftung und Auslieferung von Personen, die wegen 

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die ~nschlichkeit gesucht und in 

den Listen der Konnissl0n der Vereinigten Nationen für Kriegsverbreohen ent­

halten sind, direkte Mlssmilnen zu ~ rgreifen. 

Ferner besteht die Vorschrift, dass Personen, über die den Alliierten 
naoh den Kontro11a,bkontlen eine Entscheidung zusteht, falls sie in der 

Interalliierten Sektion Riens - also in ersten- Bezirk - wohnen oder aUige­
gritfen werden, bis zur Entscheidung der zuständigen alliierten Beh6rde 

in den ArrestQn des BezirkspolizeikoDOissariatesInnere Stadt angehalten 

. werden t1Ussen. 

Als daher io Juni 1948 der- in der internationalen Kriegsverbrecherliste ' 

verzeicbneteeheoa1ige tschechoslowakische Staatsllngehörige und 3etzt s.taa.ten­

lose 50jährige Gärtnergehilfe Karl Penka auf Grund eines von der 'schecho­

slowakischen Regierung gestellten Auslieferungsbege.hrens in ersten Bez.irk 
o.usgeforscht und festgenotlDen wurde, konnte er auf Grund der vorerwäJ&ntel1 

alliierten Vorschriften nicht sofort deo zur Durchführung des l~uslieferungs­
begehrens . zuständigen Landesgerichte für Strafsaohen übergeben werden; er 

ousste vielnehr bis zw:i Einlangen einer Entscheidung der alliierten Behörden 

io Polizeikotnis·sariate Innere Stadt angehalten werden. 
Die 'Bundes:polizeidirektion Uien hat sofort nach der Verhaftung des' 

Karl Penkn bei der Interalliierten Stadtko~ndantur den Antrag auf tlber­

stellung des Häftlings an das landesgerichtliche Gefangenhaus gestellt und 

in der Folge siebenna,l wiederholt o 

Da der Häftling in der Zwischenzeit ~ einer schweren Gele~sentzündung 

erkrankt war, musste er vorübergehe.nd in das Inquisitenspital a.bgegeben, nach 

Genesung aber wieder den Polizeikoooissa.riat Innere Stadt rückgestellt werden. 
f 
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Die BQn4espol~zeidirektion Wien le~~te daher schliesslich in ihrer 

Note von 29.9.1949 die Verantwortung für die weitere Rafft in der bisherigen 

Fore ab und kUndigte der-. Interalliierten StadtkoDOruldantur für 'Wien die Über­

stelluag des Penka oit 1.10.1949 an das landesgerichtliche Gefangenhaus an~ 

I11 Bea.ntwortung dieser Note erhielt die Polizeidirektion von der Inter­

alliierten Sta.dtko~dantur den strikten Auftragt den Häftling nicht zu 

Ubetstellen, sondern eine ausdrücklich~ schriftliche Genehoigung abzuwarten. 

I)a "eitere 1j>nate verstrichen waren, ohne dass eine solche Entscheidung 

eiDgelangt wäre, erneuerte die Polizeidirektion ihren Antrag, worauf ~ 
1'1.3.1'50 VOl1 der Interalliierten Stadtkol:lt1andantur ni tgeteilt wur de,_ dass die 

OberstkoODAadlerenden von 'Wien die gegenständliche Note an das fUr die Ent­
aohe1dungallein zuständige Exekutivkonitee der ~~lliiertenKoocission für 

Österreioh weitergele~tet haben. 
In den letzten Tagen wurde nun von alliierten Sekretariat den . 

Bundeskanzleraot tlÜndlich die Mitteilung genacht, das alliierte' Exekutiv­
konitee.habe natlel'lS des· Alliierten Rates die Interalliierte Konnandantur 

an 1~.5.1950 verständigt, dass der Alliierte Rat gegen die Uberstellung 
des Kar 1 Penka in einpassendes Haftlokal keine Einwendung erhebe. 

Die Bundespolizeidirektion Wien wurde hievon behufs unverzüglicher 

Ubcrstellung des Häftlings verständigt o 

Abschliessend darf ich feststellen, dass Penka. o.usschliesslich zur 
Verfügung der Alliierten in Polizeiarrest einsitzt und sich die 6sterrei­

chisehen Behörden ununterbrochen, allerdings bisher erfolglos, berJÜht haben, 

don Häftling einen ordentlichen Gerichte zu überantworten. 
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